
Jahrgang 28 Freitag, den 4. September 2020 Nr. 9

AMTSBLATTAMTSBLATT
der Verwaltungsgemeinschaft

Lindenberg/Eichsfeld
mit den öffentlichen Bekanntmachungen der Mitgliedsgemeinden
Berlingerode, Brehme, Ecklingerode, Ferna, Tastungen, Wehnde,

 Teistungen mit den Ortsteilen Böseckendorf, Neuendorf, Teistungen

Amtliche Bekanntmachungen der Verwaltungsgemeinschaft Lindenberg/Eichsfeld

Bekanntmachung der in der Sitzung der  
Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungs- 
gemeinschaft Lindenberg/Eichsfeld am 12.03.2020 
gefassten Beschlüsse

TOP 2:

Beschluss-Nr.: 01/2020
Genehmigung des öffentlichen Teils der Niederschrift vom 05.11.2019
Abstimmung über den Beschluss:
Die Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Linden-
berg/Eichsfeld genehmigt die Niederschrift des öffentlichen Teils der Sit-
zung vom 05.11.2019.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ........................................................................................  15
Nein-Stimmen:  ......................................................................................  0
Enthaltungen: ........................................................................................  3

TOP 4:

Beschluss-Nr.: 02/2020
Beschluss zur Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2020
Abstimmung über den Beschluss:
Die Gemeinschaftsversammlung beschließt aufgrund des § 55 der Thü-
ringer Kommunalordnung - ThürKO - in der Fassung der Neubekanntma-
chung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 
2 des Gesetzes vom 16.10.2019 (GVBl. S. 429,4 33), die Haushaltssat-
zung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ........................................................................................  14
Nein-Stimmen:  ......................................................................................  3
Enthaltungen: ........................................................................................  1

TOP 5.1:

Beschluss-Nr.: 03/2020
Beschluss zu den über- und außerplanmäßigen Ausgaben
Abstimmung über den Beschluss:
Soweit noch keine Einzelgenehmigung vorliegt, werden die über- und 
außerplanmäßigen Ausgaben entsprechend der Anlage von der Ge-
meinschaftsversammlung zur Kenntnis genommen. Mit der Abdeckung 
der Mehrausgaben durch Mehreinnahmen bzw. Einsparungen besteht 
Einverständnis.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ........................................................................................  18
Nein-Stimmen:  ......................................................................................  0
Enthaltungen: ........................................................................................  0

TOP 5.2:

Beschluss-Nr.: 04/2020
Beschluss über die Bildung von Haushaltsausgaberesten
Abstimmung über den Beschluss:
Im Rahmen der Jahresrechnung 2019 wurden die in der Anlage aufge-
führten Haushaltreste gebildet.
Die Gemeinschaftsversammlung nimmt die Bildung der Haushaltsreste, 
in dem in der Jahresrechnung 2019 enthaltenen Umfang zur Kenntnis.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ........................................................................................  18
Nein-Stimmen:  ......................................................................................  0
Enthaltungen: ........................................................................................  0

TOP 5.3:

Beschluss-Nr.: 05/2020
Feststellung der Jahresrechnung 2019
Abstimmung über den Beschluss:
Die Gemeinschaftsversammlung nimmt die Jahreshaushaltsrechnung 
2019 und den dazugehörigen Rechenschaftsbericht nach § 81 Abs. 4 
ThürGemHV zur Kenntnis.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ........................................................................................  18
Nein-Stimmen:  ......................................................................................  0
Enthaltungen: ........................................................................................  0

TOP 6:

Beschluss-Nr.: 06/2020
Beschluss - Entlastung des staatl. Beauftragten für das Haushaltsjahr 
2017
Abstimmung über den Beschluss:
Die Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Linden-
berg/Eichsfeld beschließt gemäß § 80 Abs. 3 ThürKO die Entlastung des 
staatlich Beauftragten für das Jahr 2017.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ..........................................................................................  4
Nein-Stimmen:  ....................................................................................  10
Enthaltungen: ........................................................................................  4

TOP 7:

Beschluss-Nr.: 07/2020
Beschluss über die Zweckvereinbarung zwischen der VG Lindenberg/
Eichsfeld und ihren Mitgliedsgemeinden zur Übertragung der Trinkwas-
serversorgungs- und Abwasserbeseitigungsaufgabe auf die Verwal-
tungsgemeinschaft Lindenberg/Eichsfeld
Abstimmung über den Beschluss:

1. Die VG Lindenberg/Eichsfeld schließt mit Wirkung zum 01.07.2020 
die in der Anlage beigefügte Zweckvereinbarung gemäß § 47 Abs. 3 
ThürKO mit ihren Mitgliedsgemeinden ab und übernimmt die Aufga-
ben der Trinkwasserversorgung und der Abwasserentsorgung. Der 
Gemeinschaftsvorsitzende wird beauftragt, diese Umsetzung durch 
einen (mit Erlass einer Betriebssatzung durch die Gemeinschafts-
versammlung) neu zu gründenden Eigenbetrieb sicherzustellen, die 
Genehmigung der Kommunalaufsicht einzuholen und die Zweckver-
einbarung im Amtsblatt öffentlich bekanntmachen zu lassen.

2. Bei der Auflösung des Trinkwasserzweckverbandes „Obere Hah-
le“ und des Abwasserzweckverbandes „Obere Hahle“ soll das der 
jeweiligen Aufgabe dienende Vermögen einschließlich der Forde-
rungen und Verbindlichkeiten nicht unter den Mitgliedsgemeinden 
auseinandergesetzt werden. Es soll als Ganzes auf die Verwaltungs-
gemeinschaft Lindenberg/Eichsfeld als Funktionsnachfolgerin über-
tragen und dort in den Eigenbetrieb eingebracht werden. Die Ein-
zelheiten der Vermögensübernahme einschließlich der Übernahme 
der Verbindlichkeiten regelt die Verwaltungsgemeinschaft durch den 
Abschluss von Vermögensübertragungsverträgen mit dem Trinkwas-
serzweckverband „Obere Hahle“ und dem Abwasserzweckverband 
„Obere Hahle“. Der Gemeinschaftsvorsitzende wird beauftragt, hier-
zu die kommunalaufsichtliche Genehmigung einzuholen.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ........................................................................................  15
Nein-Stimmen:  ......................................................................................  0
Enthaltungen: ........................................................................................  3
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TOP 8:

Beschluss-Nr.: 08/2020
Beschluss über die Zweckvereinbarung zwischen der VG Lindenberg/
Eichsfeld und der Stadt Leinefelde/Worbis zur Übertragung der Trink-
wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsaufgabe auf die Verwal-
tungsgemeinschaft Lindenberg/Eichsfeld
Abstimmung über den Beschluss:

1. Die VG Lindenberg/Eichsfeld schließt mit Wirkung zum 01.07.2020 
die in der Anlage beigefügte Zweckvereinbarung gemäß § 47 Abs. 
3 ThürKO mit der Stadt Leinefelde-Worbis für den Ortsteil Hundes-
hagen ab und übernimmt die Aufgaben der Trinkwasserversorgung 
und der Abwasserentsorgung. Der Gemeinschaftsvorsitzende wird 
beauftragt, diese Umsetzung durch einen (mit Erlass einer Betriebs-
satzung durch die Gemeinschaftsversammlung) neu zu gründenden 
Eigenbetrieb sicherzustellen, die Genehmigung der Kommunalauf-
sicht einzuholen und die Zweckvereinbarung im Amtsblatt öffentlich 
bekanntmachen zu lassen.

2. Bei der Auflösung des Trinkwasserzweckverbandes „Obere Hah-
le“ und des Abwasserzweckverbandes „Obere Hahle“ soll das der 
jeweiligen Aufgabe dienende Vermögen einschließlich der Forde-
rungen und Verbindlichkeiten nicht unter den Mitgliedsgemeinden 
auseinandergesetzt werden. Es soll als Ganzes auf die Verwaltungs-
gemeinschaft Lindenberg/Eichsfeld als Funktionsnachfolgerin über-
tragen und dort in den Eigenbetrieb eingebracht werden. Die Ein-
zelheiten der Vermögensübernahme einschließlich der Übernahme 
der Verbindlichkeiten regelt die Verwaltungsgemeinschaft durch den 
Abschluss von Vermögensübertragungsverträgen mit dem Trinkwas-
serzweckverband „Obere Hahle“ und dem Abwasserzweckverband 
„Obere Hahle“. Der Gemeinschaftsvorsitzende wird beauftragt, hier-
zu die kommunalaufsichtliche Genehmigung einzuholen.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ........................................................................................  18
Nein-Stimmen:  ......................................................................................  0
Enthaltungen: ........................................................................................  0

TOP 9:

Beschluss-Nr.: 09/2020
Beschluss – Auflösung der EBT (Eichsfelder Betriebsgesellschaft Teis-
tungenburg) sowie Bestellung eines Liqudators
Abstimmung über den Beschluss:
Die Gemeinschaftsversammlung der VG Lindenberg/Eichsfeld bestellt 
den Gemeinschaftsvorsitzenden der VG Lindenberg/Eichsfeld, Herrn 
Thomas Raabe, zum Liquidator für die Firma EBT Kommunale Entwick-
lungs-, Bau- und Betriebsgesellschaft mbH - Eichsfelder Freizeitpark 
Teistungenburg.
Herr Thomas Raabe wird bevollmächtigt, für die Geschäftsjahre 2018 
und 2019 die Steuererklärungen fristgerecht gegenüber dem Finanzamt 
Mühlhausen zu erklären.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ........................................................................................  16
Nein-Stimmen:  ......................................................................................  0
Enthaltungen: ........................................................................................  0

Teistungen, den 22.09.2020
gez. Raabe
Gemeinschaftsvorsitzender

Bekanntmachung der in der Sitzung der  
Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungs- 
gemeinschaft Lindenberg/Eichsfeld am 07.07.2020 
gefassten Beschlüsse

TOP 2:

Beschluss-Nr.: 12/2020
Genehmigung des öffentlichen Teils der Niederschrift vom 12.03.2020
Abstimmung über den Beschluss:
Die Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Linden-
berg/Eichsfeld genehmigt die Niederschrift des öffentlichen Teils der Sit-
zung vom 12.03.2020 mit den eingebrachten Änderungen.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ........................................................................................  13
Nein-Stimmen:  ......................................................................................  0
Enthaltungen: ........................................................................................  5

TOP 4:

Beschluss-Nr.: 13/2020
Beschluss - Stundung der VG-Umlage auf Antrag einer Mitgliedsgemeinde
Abstimmung über den Beschluss:
Die Gemeinschaftsversammlung der VG Lindenberg/Eichsfeld stimmt 
dem Antrag der Gemeinde Berlingerode auf Stundung der VG-Umlage 
unter der Maßgabe zu, dass die Stundung entgegen des Antrages nur 
bis zum 31.10.2020 erfolgt.
Der Gemeinschaftsvorsitzende wird bevollmächtigt, einen Stundungsbe-
scheid zu erstellen. Die Stundung von monatlich 11.973,00 € erfolgt ohne 
Berechnung von Stundungszinsen.

Der Gesamtstundungsbetrag von Juni 2020 bis Oktober 2020 beläuft 
sich auf 59.865,00 €.
Die Zahlung des gestundeten Betrages ist in einer Summe spätestens 
mit der Fälligkeit der Rate für den Monat November 2020 am 25.11.2020 
vorzunehmen.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ........................................................................................  18
Nein-Stimmen:  ......................................................................................  0
Enthaltungen: ........................................................................................  0

TOP 5:

Beschluss-Nr.: 14/2020
Beschluss - Beitritt zum kommunalen IT-Dienstleister - KIV Thüringen GmbH
Abstimmung über den Beschluss:
1. Die Gemeinschaftsversammlung beschließt, dass sich die VG Lin-

denberg/Eichsfeld an dem kommunalen IT-Dienstleister in Thürin-
gen - Kommunale Informationsverarbeitung Thüringen GmbH (KIV) 
- als Gesellschafterin durch den Erwerb von Anteilen in Höhe von 
85,27 Euro beteiligt.

2. Die Gemeinschaftsversammlung beschließt, den Gemeinschaftsvor-
sitzenden zu beauftragen und zu ermächtigen, allen notwendigen 
Beschlüssen, Verträgen und Rechtshandlungen zum Beitritt der VG 
Lindenberg/Eichsfeld zu dem Thüringer Kommunalen IT-Dienstleister 
- Kommunale Informationsverarbeitung Thüringen GmbH (KIV) - zu-
zustimmen. Der Gemeinschaftsvorsitzende wird in diesem Zusam-
menhang ebenfalls beauftragt und ermächtigt, alle im Rahmen des 
Beitrittsverfahrens erforderlichen Erklärungen abzugeben und entge-
genzunehmen. Dies gilt auch für die Einholung von rechtsaufsichtli-
chen Genehmigungen sowie die notarielle Abwicklung der Beteiligung.

3. Die Gemeinschaftsversammlung beschließt, den Gemeinschafts-
vorsitzenden zu ermächtigen, dem Gesellschaftsvertrag der KIV 
(Anlage 1) sowie der Gesellschaftervereinbarung der KIV (Anlage 2) 
einschließlich ggf. notwendiger redaktioneller Änderungen aufgrund 
von behördlichen oder gerichtlichen Anordnungen zuzustimmen.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ........................................................................................  18
Nein-Stimmen:  ......................................................................................  0
Enthaltungen: ........................................................................................  0

TOP 6.1:

Beschluss-Nr.: 15/2020
Aufhebung des Beschlusses Nr. 7/2020 vom 12.03.2020
Abstimmung über den Beschluss:
Die Gemeinschaftsversammlung der VG Lindenberg/Eichsfeld hebt den 
Beschluss:
Zweckvereinbarung zwischen der VG Lindenberg/Eichsfeld und ihrer 
Mitgliedsgemeinden zur Übertragung der Trinkwasserversorgungs- und 
Abwasserbeseitigungsaufgabe
mit der Beschluss - Nr. 7/2020 vom 12.03.2020 auf und erklärt ihn für nichtig.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ........................................................................................  17
Nein-Stimmen:  ......................................................................................  0
Enthaltungen: ........................................................................................  1

TOP 6.2:

Beschluss-Nr.: 16/2020
Aufhebung des Beschlusses Nr. 8/2020 vom 12.03.2020
Abstimmung über den Beschluss:
Die Gemeinschaftsversammlung der VG Lindenberg/Eichsfeld hebt den 
Beschluss:
Zweckvereinbarung zwischen der VG Lindenberg/Eichsfeld und der 
Stadt Leinefelde-Worbis zur Übertragung der Trinkwasserversorgungs- 
und Abwasserbeseitigungsaufgabe
mit der Beschluss - Nr. 8/2020 vom 12.03.2020 auf und erklärt ihn für 
nichtig.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ........................................................................................  17
Nein-Stimmen:  ......................................................................................  0
Enthaltungen: ........................................................................................  1

TOP 7:

Beschluss-Nr.: 17/2020
Beschluss über die Zweckvereinbarung zwischen der VG Lindenberg/
Eichsfeld und ihren Mitgliedsgemeinden zur Übertragung der Trinkwas-
serversorgungs- und Abwasserbeseitigungsaufgabe auf die Verwal-
tungsgemeinschaft Lindenberg/Eichsfeld zum 01.01.2021
Abstimmung über den Beschluss:

1. Die VG Lindenberg/Eichsfeld schließt mit Wirkung zum 01.01.2021 
die in der Anlage beigefügte Zweckvereinbarung gemäß § 47 Abs. 3 
ThürKO mit ihren Mitgliedsgemeinden ab und übernimmt die Aufga-
ben der Trinkwasserversorgung und der Abwasserentsorgung. Der 
Gemeinschaftsvorsitzende wird beauftragt, diese Umsetzung durch 
einen (mit Erlass einer Betriebssatzung durch die Gemeinschafts-
versammlung) neu zu gründenden Eigenbetrieb sicherzustellen, die 
Genehmigung der Kommunalaufsicht einzuholen und die Zweckver-
einbarung im Amtsblatt öffentlich bekanntmachen zu lassen.
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Berlingerode

5. Änderungssatzung zur Satzung über die 
Erhebung wiederkehrender Beiträge für die  

öffentlichen Verkehrsanlagen  
der Gemeinde Berlingerode vom 28.11.2014

Aufgrund des § 19 Abs. 1 Satz 1 der Thüringer Kommunalordnung (Thür-
KO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. 
S. 41) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Juni 2020 
(GVBl. S. 277, 278) i. V. m. § 21 b Abs. 2 Satz 1 des Thüringer Kommu-
nalabgabengesetzes (ThürKAG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 19. September 2000 (GVBl. S. 301) zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 10. Oktober 2019 (GVBl. S. 396) erlässt die Gemeinde Berlingerode 
folgende Satzungsänderung:

Artikel 1
Änderungen, Ergänzungen, Neufassungen

§ 1 Wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen
wird um folgenden Absatz erweitert:
(3) Die Satzung findet ausschließlich Anwendung auf Straßenausbau-
maßnahmen, deren sachliche Beitragspflicht bis einschließlich 31. De-
zember 2018 entstanden sind.

Artikel 2
Inkrafttreten

Diese 5. Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Be-
kanntmachung in Kraft.

Berlingerode, den 04.08.2020
gez. Dr. Daniel Bertram
Bürgermeister Gemeinde Berlingerode   Siegel

Bekanntmachung der in der Sitzung des Gemeinderates 
Berlingerode am 03.03.2020 gefassten Beschlüsse:

TOP 3

Genehmigung der Niederschrift des öffentlichen Teils der Sitzung vom 
18.11.2019
Beschluss Nr. 1/2020
Abstimmung über den Beschlussvorschlag
Gemäß § 42 (2) ThürKO genehmigt der Gemeinderat der Gemeinde 
Berlingerode die Niederschrift des öffentlichen Teils der Sitzung vom 
18.11.2019.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ........................................................................................  10
Nein-Stimmen:  ......................................................................................  0
Enthaltungen: ........................................................................................  2

TOP 4

Information und Beschluss - Forstwirtschaftsplan 2020
Beschluss Nr. 2/2020
Abstimmung über den Beschlussvorschlag
Der Gemeinderat der Gemeinde Berlingerode stimmt dem Forstwirt-
schaftsplan 2020 für Kommunalwald der Gemeinde Berlingerode, erstellt 
vom Thüringer Forstamt Leinefelde, in der vorliegenden Fassung zu.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ........................................................................................  12
Nein-Stimmen:  ......................................................................................  0
Enthaltungen: ........................................................................................  0

TOP 5

Beschluss - Feststellung der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2017
Beschluss Nr. 3/2020
Abstimmung über den Beschlussvorschlag
Der Gemeinderat der Gemeinde Berlingerode stellt gemäß § 80 Abs. 3 
ThürKO die Jahresrechnung für das Jahr 2017 fest.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ........................................................................................  11
Nein-Stimmen:  ......................................................................................  0
Enthaltungen: ........................................................................................  1

TOP 6

Beschluss - Entlastung des Bürgermeisters für das Jahr 2017
Beschluss Nr. 4/2020
Abstimmung über den Beschlussvorschlag
Der Gemeinderat der Gemeinde Berlingerode beschließt gemäß § 80 
Abs. 3 ThürKO die Entlastung des Bürgermeisters für das Jahr 2017.

2. Bei der Auflösung des Trinkwasserzweckverbandes „Obere Hah-
le“ und des Abwasserzweckverbandes „Obere Hahle“ soll das der 
jeweiligen Aufgabe dienende Vermögen einschließlich der Forde-
rungen und Verbindlichkeiten nicht unter den Mitgliedsgemeinden 
auseinandergesetzt werden. Es soll als Ganzes auf die Verwaltungs-
gemeinschaft Lindenberg/Eichsfeld als Funktionsnachfolgerin über-
tragen und dort in den Eigenbetrieb eingebracht werden. Die Ein-
zelheiten der Vermögensübernahme einschließlich der Übernahme 
der Verbindlichkeiten regelt die Verwaltungsgemeinschaft durch den 
Abschluss von Vermögensübertragungsverträgen mit dem Trinkwas-
serzweckverband „Obere Hahle“ und dem Abwasserzweckverband 
„Obere Hahle“. Der Gemeinschaftsvorsitzende wird beauftragt, hier-
zu die kommunalaufsichtliche Genehmigung einzuholen.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ........................................................................................  17
Nein-Stimmen:  ......................................................................................  0
Enthaltungen: ........................................................................................  1

TOP 8:

Beschluss-Nr.: 18/2020
Beschluss über die Zweckvereinbarung zwischen der VG Lindenberg/
Eichsfeld und der Stadt Leinefelde-Worbis (für den Ortsteil Hundesha-
gen) zur Übertragung der Trinkwasserversorgungs- und Abwasserbe-
seitigungsaufgabe für den Ortsteil Hundeshagen auf die Verwaltungsge-
meinschaft Lindenberg/ Eichsfeld zum 01.01.2021
Abstimmung über den Beschluss:

1. Die VG Lindenberg/Eichsfeld schließt mit Wirkung zum 01.01.2021 
die in der Anlage beigefügte Zweckvereinbarung gemäß § 47 Abs. 
3 ThürKO mit der Stadt Leinefelde-Worbis für den Ortsteil Hundes-
hagen ab und übernimmt die Aufgaben der Trinkwasserversorgung 
und der Abwasserentsorgung. Der Gemeinschaftsvorsitzende wird 
beauftragt, diese Umsetzung durch einen (mit Erlass einer Betriebs-
satzung durch die Gemeinschaftsversammlung) neu zu gründenden 
Eigenbetrieb sicherzustellen, die Genehmigung der Kommunalauf-
sicht einzuholen und die Zweckvereinbarung im Amtsblatt öffentlich 
bekanntmachen zu lassen.

2. Bei der Auflösung des Trinkwasserzweckverbandes „Obere Hah-
le“ und des Abwasserzweckverbandes „Obere Hahle“ soll das der 
jeweiligen Aufgabe dienende Vermögen einschließlich der Forde-
rungen und Verbindlichkeiten nicht unter den Mitgliedsgemeinden 
auseinandergesetzt werden. Es soll als Ganzes auf die Verwaltungs-
gemeinschaft Lindenberg/Eichsfeld als Funktionsnachfolgerin über-
tragen und dort in den Eigenbetrieb eingebracht werden. Die Ein-
zelheiten der Vermögensübernahme einschließlich der Übernahme 
der Verbindlichkeiten regelt die Verwaltungsgemeinschaft durch den 
Abschluss von Vermögensübertragungsverträgen mit dem Trinkwas-
serzweckverband „Obere Hahle“ und dem Abwasserzweckverband 
„Obere Hahle“. Der Gemeinschaftsvorsitzende wird beauftragt, hier-
zu die kommunalaufsichtliche Genehmigung einzuholen.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ........................................................................................  17
Nein-Stimmen:  ......................................................................................  0
Enthaltungen: ........................................................................................  1

TOP 9.1:

Beschluss-Nr.: 19/2020
Beschluss Jahresrechnung 2018
Abstimmung über den Beschluss:
Der Jahresabschluss zum 31.12.2018 mit einer Bilanzsumme von 
25.564,59 EUR und einem Jahresüberschuss von 0,00 EUR wird fest-
gestellt.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ........................................................................................  12
Nein-Stimmen:  ......................................................................................  4
Enthaltungen: ........................................................................................  0

TOP 9.2:

Beschluss-Nr.: 20/2020
Beschluss - Entlastung des Geschäftsführers
Abstimmung über den Beschluss:
Die Feststellung des Jahresabschlusses für das Wirtschaftsjahr 2018 er-
folgte in heutiger Sitzung unter TOP 9.1
Weiterhin wird auch dem Geschäftsführer für das Jahr 2018 die Entlas-
tung erteilt.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ........................................................................................  10
Nein-Stimmen:  ......................................................................................  5
Enthaltungen: ........................................................................................  1

Teistungen, den 22.09.2020
gez. Raabe
Gemeinschaftsvorsitzender
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Brehme

1. Änderung der Hauptsatzung
Aufgrund der §§ 19 Abs. 1 und 20 Abs. 1 der Thüringer Kommunalord-
nung - ThürKO - vom 16. August 1993 (GVBl. S. 501) in der Fassung 
der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16.10.2019 (GVBl. S. 429, 
433) hat der Gemeinderat der Gemeinde Brehme in der Sitzung am 
18.06.2020 die folgende 1. Änderung der Hauptsatzung beschlossen:

§ 10
Entschädigungen

Wird im Abs. 4 wie folgt geändert:
(4) Für ehrenamtlich Tätige, die nicht Mitglied des Gemeinderats sind, 
gelten die Regelungen hinsichtlich des Sitzungsgeldes, des Verdienst-
ausfalls bzw. der Pauschalentschädigung und der Reisekosten (Abs. 1, 2 
und 3) entsprechend.
Die Mitglieder des Wahlausschusses erhalten für die Teilnahme an den 
Sitzungen und die Mitglieder des Wahlvorstandes bei der Durchführung 
der Wahlen am Wahltag sowie erforderlichenfalls für den folgenden Tag 
eine pauschale Entschädigung, jedoch entsprechend den Gesetzen zur 
Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl und Kommunalwahl in der 
jeweils gültigen Fassung.
Die pauschale Entschädigung beträgt:
Für Wahlvorsteher / Wahlleiter   25,00 Euro
Für stellv. Wahlvorsteher, Schriftführer und Beisitzer   20,00 Euro

Diese Änderung tritt nach der Veröffentlichung im Amtsblatt in Kraft.

Brehme, den 28.07.2020
Tasch
Bürgermeister

Satzung über die Aufhebung der Satzung über die 
Erhebung wiederkehrender Beiträge für die  

öffentlichen Verkehrsanlagen der Gemeinde Brehme 
vom 12.12.2012

Aufgrund des § 19 Abs. 1 Satz 1 der Thüringer Kommunalordnung (Thür-
KO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 
41) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Oktober 2019 
(GVBl. S. 429, 433) ivm. § 21 b Abs. 2 Satz 1 des Thüringer Kommunal-
abgabengesetzes (ThürKAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
19. September 2000 (GVBl. S. 301) zuletzt geändert durch Gesetz vom 
10. Oktober 2019 (GVBl. S. 396) erlässt die Gemeinde Brehme mit Be-
schlussfassung vom 18.06.2020 folgende Aufhebungsatzung:

§ 1 Aufhebung der Satzung
Die Satzung über die Erhebung wiederkehrender Beiträge für die öffentli-
chen Verkehrsanlagen der Gemeinde Brehme vom 12.12.2012 wird hier-
mit aufgehoben

§ 2 Inkrafttreten
Diese Aufhebungssatzung tritt rückwirkend zum 01.01.2019 in Kraft.

Brehme, den 28.07.2020
gez. Tasch
Bürgermeister  Siegel

Bekanntmachung der in der Gemeinderatssitzung 
des Gemeinderates Brehme am 19.12.2019  
gefassten Beschlüsse:

TOP 3

Genehmigung der Niederschrift des öffentlichen Teils der Gemeinderats-
sitzung vom 23.05.2019
Beschluss Nr.: 26/2019
Abstimmung über den Beschluss
Gemäß § 42 (2) ThürKO genehmigt der Gemeinderat der Gemeinde 
Brehme die Niederschrift des öffentlichen Teils der Gemeinderatssitzung 
vom 23.05.2019.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ..........................................................................................  9
Nein-Stimmen:  ......................................................................................  0
Enthaltungen: ........................................................................................  2

TOP 4

Genehmigung der Niederschrift des öffentlichen Teils der konstituieren-
den Sitzung vom 26.06.2019
Beschluss Nr.: 27/2019
Abstimmung über den Beschluss
Gemäß § 42 (2) ThürKO genehmigt der Gemeinderat der Gemeinde 
Brehme die Niederschrift des öffentlichen Teils der konstituierenden Sit-
zung vom 26.06.2019.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ........................................................................................  11
Nein-Stimmen:  ......................................................................................  0
Enthaltungen: ........................................................................................  0

TOP 7

Information und Beschluss - Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020
Beschluss Nr. 5/2020
Abstimmung über den Beschlussvorschlag
Die Gemeinde Berlingerode beschließt aufgrund des § 55 der Thüringer 
Kommunalordnung - ThürKO - in der Fassung der Bekanntmachung vom 
28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 16.10.2019 (GVBl. S. 429, 433), die Haushaltssatzung mit Haus-
haltsplan für das Haushaltsjahr 2020.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ........................................................................................  12
Nein-Stimmen:  ......................................................................................  0
Enthaltungen: ........................................................................................  0

TOP 9

Beschluss - Satzung zur Regelung der Aufwandsentschädigung für die 
Ehrenbeamten und ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen
Beschluss Nr. 6/2020
Abstimmung über den Beschlussvorschlag
Der Gemeinderat der Gemeinde Berlingerode beschließt die Satzung 
zur Regelung der Aufwandsentschädigung für die Ehrenbeamten und 
ehrenamtlichen Feuerwehr-angehörigen, die ständig zu besonderen 
Dienstleistungen herangezogen werden, der Freiwilligen Feuerwehr der 
Gemeinde Berlingerode in der vorliegenden Form (siehe Anlage). Die 
Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2020 in Kraft.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ........................................................................................  12
Nein-Stimmen:  ......................................................................................  0
Enthaltungen: ........................................................................................  0

TOP 10

Information und Beschluss Auflösung Trink- und Abwasserzweckverband 
- Bildung Eigenbetrieb
Beschluss Nr. 7/2020
Abstimmung über den Beschlussvorschlag

1. Der Gemeinderat der Gemeinde Berlingerode stimmt einer Auflö-
sung des Trinkwasserzweckverbandes „Obere Hahle“ und des Ab-
wasserzweckverbandes „Obere Hahle“ mit Wirkung zum 30.06.2020 
zu. Die von der Gemeinde Berlingerode in die Verbandsversamm-
lungen des Trinkwasserzweckverbandes „Obere Hahle“ und des 
Abwasserzweckverbandes „Obere Hahle“ entsandten Verbandsräte 
werden beauftragt, der Auflösung des jeweiligen Zweckverbandes 
zum 30.06.2020 zuzustimmen und den bisherigen Verbandsvorsit-
zenden zum Abwickler zu bestellen.

2. Die Gemeinde schließt mit Wirkung zum 01.07.2020 eine Zweckver-
einbarung gemäß § 47 Abs. 3 ThürKO mit der Verwaltungsgemein-
schaft Lindenberg/Eichsfeld ab und überträgt dieser darin die Aufga-
ben der Trinkwasserversorgung und der Abwasserentsorgung. Der 
Bürgermeister wird beauftragt, mit der Verwaltungsgemeinschaft eine 
entsprechende Übertragungszweckvereinbarung abzuschließen, die 
Genehmigung der Kommunalaufsicht einzuholen und die Zweckver-
einbarung im Amtsblatt öffentlich bekanntmachen zu lassen.

3. Durch die Auflösung des Trinkwasserzweckverbandes „Obere Hah-
le“ und des Abwasserzweckverbandes „Obere Hahle“ soll das der 
jeweiligen Aufgabe dienende Vermögen einschließlich der Forde-
rungen und Verbindlichkeiten nicht unter den Mitgliedsgemeinden 
auseinandergesetzt werden. Es soll als Ganzes auf die Verwal-
tungsgemeinschaft Lindenberg/Eichsfeld als Funktionsnachfolgerin 
übertragen und dort in einen Eigenbetrieb eingebracht werden. Die 
Vertreter der Gemeinde in den Verbandsversammlungen des Trink-
wasserzweckverbandes „Obere Hahle“ und des Abwasserzweckver-
bandes „Obere Hahle“ werden beauftragt, entsprechenden Vermö-
gensübertragungsverträgen zuzustimmen.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ........................................................................................  10
Nein-Stimmen:  ......................................................................................  0
Enthaltungen: ........................................................................................  2

Berlingerode, den 30.03.2020
gez.
Dr. Bertram
Bürgermeister
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Bekanntmachung der in der Gemeinderatssitzung 
des Gemeinderates Brehme am 26.05.2020  
gefassten Beschlüsse:

TOP 3

Genehmigung der Niederschrift des öffentlichen Teils der Gemeinderats-
sitzung vom 19.12.2019
Beschluss Nr.: 01/2020
Abstimmung über den Beschluss
Gemäß § 42 (2) ThürKO genehmigt der Gemeinderat der Gemeinde 
Brehme die Niederschrift des öffentlichen Teils der Gemeinderatssitzung 
vom 19.12.2019.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ........................................................................................  13
Nein-Stimmen:  ......................................................................................  0
Enthaltungen: ........................................................................................  0

TOP 4

Beschluss Jahreshaushaltsrechnung 2019 - Feststellung des Jahresre-
chungsergebnisses und Rechenschaftsbericht
Beschluss Nr.: 02/2020
Abstimmung über den Beschluss
Der Gemeinderat der Gemeinde Brehme nimmt die Jahreshaushalts-
rechnung 2019 und den dazugehörigen Rechenschaftsbericht nach § 81 
Abs. 4 ThürGemHV zur Kenntnis.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ........................................................................................  13
Nein-Stimmen:  ......................................................................................  0
Enthaltungen: ........................................................................................  0

TOP 5

Beschluss Jahreshaushaltsrechnung 2019 - Bildung Haushaltsreste
Beschluss Nr.: 03/2020
Abstimmung über den Beschluss
Im Rahmen der Jahresrechnung 2019 wurden die in der Anlage aufge-
führten Haushaltreste gebildet.
Die Gemeinde Brehme nimmt die Bildung der Haushaltsreste, in dem in 
der Jahresrechnung 2019 enthaltenen Umfang zur Kenntnis.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ........................................................................................  13
Nein-Stimmen:  ......................................................................................  0
Enthaltungen: ........................................................................................  0

TOP 6

Beschluss Jahreshaushaltsrechnung 2019 - über- und außerplanmäßige 
Ausgaben
Beschluss Nr.: 04/2020
Abstimmung über den Beschluss
Soweit noch keine Einzelgenehmigung vorliegt, werden die über- und 
außerplanmäßigen Ausgaben entsprechend der Anlage vom Gemeinde-
rat der Gemeinde Brehme zur Kenntnis genommen. Mit der Abdeckung 
der Mehrausgaben durch Mehreinnahmen bzw. Einsparungen besteht 
Einverständnis.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ........................................................................................  13
Nein-Stimmen:  ......................................................................................  0
Enthaltungen: ........................................................................................  0

TOP 7

Beschluss zur Regelung der Aufwandsentschädigung für die Ehrenbe-
amten und ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen
Beschluss Nr.: 05/2019
Abstimmung über den Beschluss
Der Gemeinderat der Gemeinde Brehme beschließt die Satzung zur 
Regelung der Aufwandsentschädigung für die Ehrenbeamten und eh-
renamtlichen Feuerwehr-angehörigen, die ständig zu besonderen 
Dienstleistungen herangezogen werden, der Freiwilligen Feuerwehr der 
Gemeinde Brehme in der vorliegenden Form (siehe Anlage). Die Sat-
zung tritt rückwirkend zum 01.01.2020 in Kraft.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ........................................................................................  13
Nein-Stimmen:  ......................................................................................  0
Enthaltungen: ........................................................................................  0

TOP 9

Informationen und Beschluss zur Auflösung Trink- und Abwasserzweck-
verband - Bildung eines Eigenbetriebes
Beschluss Nr.: 06/2020
Abstimmung über den Beschluss

1. Der Gemeinderat der Gemeinde Brehme stimmt einer Auflösung des 
Trinkwasserzweckverbandes „Obere Hahle“ und des Abwasserzweck-
verbandes „Obere Hahle“ mit Wirkung zum 31.12.2020 zu. Die von der 
Gemeinde Brehme in die Verbandsversammlungen des Trinkwasser-
zweckverbandes „Obere Hahle“ und des Abwasserzweckverbandes 
„Obere Hahle“ entsandten Verbandsräte werden beauftragt, der Auf-
lösung des jeweiligen Zweckverbandes zum 31.12.2020 zuzustimmen 
und den bisherigen Verbandsvorsitzenden zum Abwickler zu bestellen.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ........................................................................................  11
Nein-Stimmen:  ......................................................................................  0
Enthaltungen: ........................................................................................  0

TOP 5

Genehmigung der Niederschrift des öffentlichen Teils der Dringlichkeits-
sitzung vom 16.10.2019
Beschluss Nr.: 28/2018
Abstimmung über den Beschluss
Gemäß § 42 (2) ThürKO genehmigt der Gemeinderat der Gemeinde 
Brehme die Niederschrift der Dringlichkeitssitzung vom 16.10.2019.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ..........................................................................................  9
Nein-Stimmen:  ......................................................................................  0
Enthaltungen: ........................................................................................  2

TOP 6

Diskussion und Beschluss zur Neufassung der Hauptsatzung
Beschluss Nr.: 29/2018
Abstimmung über den Beschluss
Der Gemeinderat der Gemeinde Brehme beschließt die Hauptsatzung in 
der vorliegenden Form vom 19.12.2019.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ........................................................................................  11
Nein-Stimmen:  ......................................................................................  0
Enthaltungen: ........................................................................................  0

TOP 7

Diskussion und Beschluss zur Neufassung der Geschäftsordnung
Beschluss Nr.: 30/2018
Abstimmung über den Beschluss
Der Gemeinderat der Gemeinde Brehme beschließt die Geschäftsord-
nung in der vorliegenden Form vom 19.12.2019.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ........................................................................................  11
Nein-Stimmen:  ......................................................................................  0
Enthaltungen: ........................................................................................  0

TOP 9

Beschluss - Aufstellung Beteiligungsbericht 2019 über die unmittelbare 
Beteiligung der KET an der KEBT AG bzw. KEBT-Konzern im Jahr 2018
Beschluss Nr.: 31/2018
Abstimmung über den Beschluss
Der Gemeinderat der Gemeinde Brehme nimmt den vorliegenden Be-
teiligungsbericht 2019 gemäß § 23 ThürKGG in Verbindung mit § 75 a 
ThürKO über die unmittelbare Beteiligung des Kommunalen Energie-
zweckverband Thüringen (KET) an der Kommunalen Energie Beteili-
gungsgesellschaft Thüringen (KEBT AG) bzw. am KEBT-Konzern im Jahr 
2018 zur Kenntnis.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ........................................................................................  11
Nein-Stimmen:  ......................................................................................  0
Enthaltungen: ........................................................................................  0

TOP 10

Beschluss - Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 3 Photovoltaikanla-
ge „Mönchstal“ -Bereich Brehme
Beschluss Nr.: 32/2018
Abstimmung über den Beschluss
Der Entwurf des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 3 Photovol-
taikanlage „Mönchtal“ - Bereich Brehme mit Stand von 12/2019 wird in 
der vorliegenden Fassung gebilligt.
Der Entwurf ist mit Begründung und Umweltbericht öffentlich auszulegen.
Die berührten Träger öffentlicher Belange sind von der Auslegung zu be-
nachrichtigen.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ........................................................................................  11
Nein-Stimmen:  ......................................................................................  0
Enthaltungen: ........................................................................................  0

TOP 12

Beschluss zur nachträglichen Ermächtigung des Bürgermeisters über 
die Ersatzbeschaffung eines Rasentraktors
Beschluss Nr.: 33/2018
Abstimmung über den Beschluss
Der Gemeinderat der Gemeinde Brehme stimmt dem Abschluss des 
Kaufvertrages zum Rasentraktor (Rechnung der Firma Kiel aus Kirch-
worbis vom 19.06.2017, in Höhe von 9.800,00 €) zu.
Der Kaufpreis soll auf 2 Haushaltsjahre aufgeteilt werden.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ........................................................................................  11
Nein-Stimmen:  ......................................................................................  0
Enthaltungen: ........................................................................................  0

Brehme, 11.08.2020
gez. Tasch
Bürgermeister
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TOP 5

Genehmigung der Niederschrift des öffentlichen Teils der Gemeinderats-
sitzung vom 11.03.2020
Beschluss Nr.: 23/2020
Abstimmung über den Beschlussvorschlag
Gemäß § 42 (2) ThürKO genehmigt der Gemeinderat der Gemeinde 
Ecklingerode die Niederschrift des öffentlichen Teils der Sitzung vom 
11.03.2020.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ..........................................................................................  8
Nein-Stimmen:  ......................................................................................  0
Enthaltungen: ........................................................................................  0

TOP 6

Aufhebung des Beschlusses Nr.19/2020 vom 11.03.2020
Beschluss Nr.: 24/2020
Abstimmung über den Beschlussvorschlag
Der Gemeinderat der Gemeinde Ecklingerode hebt den Beschluss Nr. 
19/2020 vom 11.03.2020 auf und erklärt ihn für nichtig.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ..........................................................................................  8
Nein-Stimmen:  ......................................................................................  0
Enthaltungen: ........................................................................................  0

TOP 7

Information und Beschluss - Auflösung Trink- und Abwasserzweckver-
band „Obere Hahle“ - Bildung Eigenbetrieb
Beschluss Nr.: 25/2020
Abstimmung über den Beschlussvorschlag

1. Der Gemeinderat der Gemeinde Ecklingerode stimmt einer Auflö-
sung des Trinkwasserzweckverbandes „Obere Hahle“ und des Ab-
wasserzweckverbandes „Obere Hahle“ mit Wirkung zum 30.06.2020 
zu. Die von der Gemeinde Ecklingerode in die Verbandsversamm-
lungen des Trinkwasserzweckverbandes „Obere Hahle“ und des 
Abwasserzweckverbandes „Obere Hahle“ entsandten Verbandsräte 
werden beauftragt, der Auflösung des jeweiligen Zweckverbandes 
zum 30.06.2020 zuzustimmen und den bisherigen Verbandsvorsit-
zenden zum Abwickler zu bestellen.

2. Die Gemeinde schließt mit Wirkung zum 01.07.2020 eine Zweckver-
einbarung gemäß § 47 Abs. 3 ThürKO mit der Verwaltungsgemein-
schaft Lindenberg/Eichsfeld ab und überträgt dieser darin die Aufga-
ben der Trinkwasserversorgung und der Abwasserentsorgung. Der 
Bürgermeister wird beauftragt, mit der Verwaltungsgemeinschaft eine 
entsprechende Übertragungszweckvereinbarung abzuschließen, die 
Genehmigung der Kommunalaufsicht einzuholen und die Zweckver-
einbarung im Amtsblatt öffentlich bekanntmachen zu lassen.

3. Durch die Auflösung des Trinkwasserzweckverbandes „Obere Hah-
le“ und des Abwasserzweckverbandes „Obere Hahle“ soll das der 
jeweiligen Aufgabe dienende Vermögen einschließlich der Forde-
rungen und Verbindlichkeiten nicht unter den Mitgliedsgemeinden 
auseinandergesetzt werden. Es soll als Ganzes auf die Verwal-
tungsgemeinschaft Lindenberg/Eichsfeld als Funktionsnachfolgerin 
übertragen und dort in einen Eigenbetrieb eingebracht werden. Die 
Vertreter der Gemeinde in den Verbandsversammlungen des Trink-
wasserzweckverbandes „Obere Hahle“ und des Abwasserzweckver-
bandes „Obere Hahle“ werden beauftragt, entsprechenden Vermö-
gensübertragungsverträgen zuzustimmen.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ..........................................................................................  8
Nein-Stimmen:  ......................................................................................  0
Enthaltungen: ........................................................................................  0

Ecklingerode, 11.08.2020
gez. Sieber
Bürgermeister

Ferna

1. Änderung Hauptsatzung
Gemäß §§ 19 Abs. 1 und 20 Abs. 1 der Thüringer Kommunalordnung 
- ThürKO - vom 16. August 1993 (GVBl. S. 501) in der Fassung der Neu-
bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Juni 2020 (GVBL. S. 277, 278) hat 
der Gemeinderat der Gemeinde Ferna in der Sitzung am 20.07.2020 die 
folgende 1. Änderung der Hauptsatzung beschlossen:

§ 10
Entschädigungen

(5) Die ehrenamtlichen Kommunalwahlbeamten erhalten nach Maßgabe 
der Verordnung über die Aufwandsentschädigung der ehrenamtlichen kom-
munalen Wahlbeamten auf Zeit die folgenden Aufwandsentschädigungen:
der ehrenamtliche Bürgermeister   800,00 Euro / Monat,
der ehrenamtliche Erste Beigeordnete   200,00 Euro / Monat.

2. Die Gemeinde schließt mit Wirkung zum 01.01.2021 eine Zweckver-
einbarung gemäß § 47 Abs. 3 ThürKO mit der Verwaltungsgemein-
schaft Lindenberg/Eichsfeld ab und überträgt dieser darin die Aufga-
ben der Trinkwasserversorgung und der Abwasserentsorgung. Der 
Bürgermeister wird beauftragt, mit der Verwaltungsgemeinschaft eine 
entsprechende Übertragungszweckvereinbarung abzuschließen, die 
Genehmigung der Kommunalaufsicht einzuholen und die Zweckver-
einbarung im Amtsblatt öffentlich bekanntmachen zu lassen.

3. Durch die Auflösung des Trinkwasserzweckverbandes „Obere Hah-
le“ und des Abwasserzweckverbandes „Obere Hahle“ soll das der 
jeweiligen Aufgabe dienende Vermögen einschließlich der Forde-
rungen und Verbindlichkeiten nicht unter den Mitgliedsgemeinden 
auseinandergesetzt werden. Es soll als Ganzes auf die Verwal-
tungsgemeinschaft Lindenberg/Eichsfeld als Funktionsnachfolgerin 
übertragen und dort in einen Eigenbetrieb eingebracht werden. Die 
Vertreter der Gemeinde in den Verbandsversammlungen des Trink-
wasserzweckverbandes „Obere Hahle“ und des Abwasserzweckver-
bandes „Obere Hahle“ werden beauftragt, entsprechenden Vermö-
gensübertragungsverträgen zuzustimmen.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ........................................................................................  13
Nein-Stimmen:  ......................................................................................  0
Enthaltungen: ........................................................................................  0

Brehme, 25.08.2020
gez. Tasch
Bürgermeister

Ecklingerode

2. Änderung Hauptsatzung
Gemäß §§ 19 Abs. 1 und 20 Abs. 1 der Thüringer Kommunalordnung 
- ThürKO - vom 16. August 1993 (GVBl. S. 501) in der Fassung der Neu-
bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16.Oktober 2019 (GVBL. S. 429, 433) 
hat der Gemeinderat der Gemeinde Ecklingerode in der Sitzung am 
11.03.2020 die folgende 2. Änderung der Hauptsatzung beschlossen:

§ 10
Entschädigungen

(5) Die ehrenamtlichen Kommunalwahlbeamten erhalten nach Maßgabe 
der Verordnung über die Aufwandsentschädigung der ehrenamtlichen kom-
munalen Wahlbeamten auf Zeit die folgenden Aufwandsentschädigungen:
der ehrenamtliche Bürgermeister   1.166,00 Euro / Monat,
der ehrenamtliche Erste Beigeordnete   291,50 Euro / Monat.

Diese Änderung tritt mit Wirkung des 01.05.2020 in Kraft.

Ecklingerode, den 04.08.2020
gez. Sieber  Siegel
Bürgermeister

Bekanntmachung der in der Sitzung des Gemeinderates 
Ecklingerode am 13.05.2020 gefassten Beschlüsse:

TOP 3

Genehmigung der Niederschrift des öffentlichen Teils der Gemeinderats-
sitzung vom 21.01.2020
Beschluss Nr.: 21/2020
Abstimmung über den Beschlussvorschlag
Gemäß § 42 (2) ThürKO genehmigt der Gemeinderat der Gemeinde 
Ecklingerode die Niederschrift des öffentlichen Teils der Sitzung vom 
21.01.2020.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ..........................................................................................  8
Nein-Stimmen:  ......................................................................................  0
Enthaltungen: ........................................................................................  0

TOP 4

Genehmigung der Niederschrift des öffentlichen Teils der Gemeinderats-
sitzung vom 19.02.2020
Beschluss Nr.: 22/2020
Abstimmung über den Beschlussvorschlag
Gemäß § 42 (2) ThürKO genehmigt der Gemeinderat der Gemeinde 
Ecklingerode die Niederschrift des öffentlichen Teils der Sitzung vom 
19.02.2020.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ..........................................................................................  8
Nein-Stimmen:  ......................................................................................  0
Enthaltungen: ........................................................................................  0
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gen herangezogen werden, der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde 
Ferna in der vorliegenden Form (siehe Anlage). Die Satzung tritt rückwir-
kend zum 01.01.2020 in Kraft.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ..........................................................................................  9
Nein-Stimmen:  ......................................................................................  0
Enthaltungen: ........................................................................................  0

TOP 10

Abwägungsbeschluss des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 5 
„Kirchstraße“
Beschluss Nr.: 07/2020
Abstimmung über den Beschlussvorschlag
Zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 5 „Ergän-
zung Einfamilienhäuser Kirchstraße“ sowie zur 2. Berichtigung der 2. 
Änderung des Flächennutzungsplanes wurden nach § 13a Abs. 2 Nr. 2 
BauGB für diesen Bereich während der Beteiligung der Träger öffentli-
cher Belange Stellungnahmen eingeholt. Während der Auslegungsfrist 
konnten von Jedermann Stellungnahmen zu dem Entwurf schriftlich oder 
zur Niederschrift vorgebracht werden.
Die während der öffentlichen Auslegung vorgebrachten Anregungen hat 
der Gemeinderat mit folgendem Ergebnis geprüft.
(s. Abwägung) Die behandelten Bedenken und Anregungen wurden, 
wenn planungsrelevant, in die überarbeitete Planzeichnung und Begrün-
dung übernommen.
Die Träger öffentlicher Belange, die Anregungen erhoben haben sind von 
diesem Ergebnis unter Angabe der Gründe in Kenntnis zu setzen.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ..........................................................................................  9
Nein-Stimmen:  ......................................................................................  0
Enthaltungen: ........................................................................................  0

TOP 11

Satzungsbeschluss des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 5 
„Kirchstraße“
Beschluss Nr.: 08/2020
Abstimmung über den Beschlussvorschlag
Auf Grund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuches in der zurzeit gültigen 
Fassung beschließt der Gemeinderat den vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan Nr. 5 „Ergänzung Einfamilienhäuser Kirchstraße“ mit gleichzei-
tiger 2. Berichtigung der 2. Änderung des Flächennutzungsplanes nach § 
13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB für diesen Bereich als Satzung.
Die Begründung wird gebilligt.
Die Verwaltung wird beauftrag, die Satzung bei den zuständigen Behör-
den anzuzeigen. Die Satzung ist dann ortsüblich bekannt zu machen. 
Dabei ist auch anzugeben, wo der Plan mit Begründung während der 
Dienststunden eingesehen werden und über den Inhalt Auskunft verlangt 
werden kann.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ..........................................................................................  9
Nein-Stimmen:  ......................................................................................  0
Enthaltungen: ........................................................................................  0

TOP 12

Beschluss Auflösung des Trink- und Abwasserwasserzweckverbandes 
„Obere Hahle“
Beschluss Nr.: 09/2020
Abstimmung über den Beschlussvorschlag

1. Der Gemeinderat der Gemeinde Ferna stimmt einer Auflösung des 
Trinkwasserzweckverbandes „Obere Hahle“ und des Abwasser-
zweckverbandes „Obere Hahle“ mit Wirkung zum 30.06.2020 zu. Die 
von der Gemeinde Ferna in die Verbandsversammlungen des Trink-
wasserzweckverbandes „Obere Hahle“ und des Abwasserzweckver-
bandes „Obere Hahle“ entsandten Verbandsräte werden beauftragt, 
der Auflösung des jeweiligen Zweckverbandes zum 30.06.2020 zu-
zustimmen und den bisherigen Verbandsvorsitzenden zum Abwick-
ler zu bestellen.

2. Die Gemeinde schließt mit Wirkung zum 01.07.2020 eine Zweckver-
einbarung gemäß § 47 Abs. 3 ThürKO mit der Verwaltungsgemein-
schaft Lindenberg/Eichsfeld ab und überträgt dieser darin die Aufga-
ben der Trinkwasserversorgung und der Abwasserentsorgung. Der 
Bürgermeister wird beauftragt, mit der Verwaltungsgemeinschaft eine 
entsprechende Übertragungszweckvereinbarung abzuschließen, die 
Genehmigung der Kommunalaufsicht einzuholen und die Zweckver-
einbarung im Amtsblatt öffentlich bekanntmachen zu lassen.

3. Durch die Auflösung des Trinkwasserzweckverbandes „Obere Hah-
le“ und des Abwasserzweckverbandes „Obere Hahle“ soll das der 
jeweiligen Aufgabe dienende Vermögen einschließlich der Forde-
rungen und Verbindlichkeiten nicht unter den Mitgliedsgemeinden 
auseinandergesetzt werden. Es soll als Ganzes auf die Verwal-
tungsgemeinschaft Lindenberg/Eichsfeld als Funktionsnachfolgerin 
übertragen und dort in einen Eigenbetrieb eingebracht werden. Die 
Vertreter der Gemeinde in den Verbandsversammlungen des Trink-
wasserzweckverbandes „Obere Hahle“ und des Abwasserzweckver-
bandes „Obere Hahle“ werden beauftragt, entsprechenden Vermö-
gensübertragungsverträgen zuzustimmen.

Diese Änderung tritt rückwirkend zum 01.01.2020 in Kraft.

Ferna, den 04.08.2020
Oberkersch
Bürgermeister

Bekanntmachung der in der Sitzung des Gemeinderates 
Ferna am 18.02.2020 gefassten Beschlüsse:

TOP 3

Beschluss - Genehmigung der Niederschrift des öffentlichen Teils der 
Gemeinderatssitzung vom 16.12.2019
Beschluss Nr.: 01/2020
Abstimmung über den Beschlussvorschlag
Der Gemeinderat der Gemeinde Ferna genehmigt die Niederschrift des 
öffentlichen Teils der konstituierenden Sitzung vom 16.12.2019.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ..........................................................................................  9
Nein-Stimmen:  ......................................................................................  0
Enthaltungen: ........................................................................................  0

TOP 4

Beschluss Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020
Beschluss Nr.: 02/2020
Abstimmung über den Beschlussvorschlag
Der Gemeinderat der Gemeinde Ferna beschließt aufgrund des § 55 
der Thüringer Kommunalordnung - ThürKO - in der Fassung der Neu-
bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16.10.2019 (GVBl. Nr.429,433), die 
Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ..........................................................................................  9
Nein-Stimmen:  ......................................................................................  0
Enthaltungen: ........................................................................................  0

TOP 5

Beschluss Jahreshaushaltsrechnung 2019 - Feststellung des Jahres-
rechnungsergebnisses und Rechenschaftsbericht
Beschluss Nr.: 03/2020
Abstimmung über den Beschlussvorschlag
Der Gemeinderat der Gemeinde Ferna nimmt die Jahreshaushaltsrech-
nung 2019 und den dazugehörigen Rechenschaftsbericht nach § 81 Abs. 
4 ThürGemHV zur Kenntnis.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ..........................................................................................  9
Nein-Stimmen:  ......................................................................................  0
Enthaltungen: ........................................................................................  0

TOP 6

Beschluss Jahreshaushaltsrechnung 2019 - über- und außerplanmäßige 
Ausgaben
Beschluss Nr.: 04/2020
Abstimmung über den Beschlussvorschlag
Soweit noch keine Einzelgenehmigung vorliegt, werden die über- und au-
ßerplanmäßigen Ausgaben entsprechend der Anlage vom Gemeinderat der 
Gemeinde Ferna zur Kenntnis genommen. Mit der Abdeckung der Mehraus-
gaben durch Mehreinnahmen bzw. Einsparungen besteht Einverständnis.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ..........................................................................................  9
Nein-Stimmen:  ......................................................................................  0
Enthaltungen: ........................................................................................  0

TOP 7

Beschluss Jahreshaushaltsrechnung 2019 - Bildung von Haushaltsres-
ten
Beschluss Nr.: 05/2020
Abstimmung über den Beschlussvorschlag
Im Rahmen der Jahresrechnung 2019 wurden die in der Anlage aufge-
führten Haushaltreste gebildet.
Die Gemeinde Ferna nimmt die Bildung der Haushaltsreste, in dem in der 
Jahresrechnung 2019 enthaltenen Umfang zur Kenntnis.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ..........................................................................................  9
Nein-Stimmen:  ......................................................................................  0
Enthaltungen: ........................................................................................  0

TOP 8

Beschluss - Satzung zur Regelung der Aufwandsentschädigung für die 
Ehrenbeamten und ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen
Beschluss Nr.: 06/2020
Abstimmung über den Beschlussvorschlag
Der Gemeinderat der Gemeinde Ferna beschließt die Satzung zur Rege-
lung der Aufwandsentschädigung für die Ehrenbeamten und ehrenamt-
lichen Feuerwehrangehörigen, die ständig zu besonderen Dienstleistun-
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Top 7

Information und Beschluss - Forstwirtschaftsplan 2020
Beschluss Nr.: 4/2020
Abstimmung über den Beschluss
Der Gemeinderat der Gemeinde Teistungen stimmt dem Forstwirt-
schaftsplan 2020 für Kommunalwald der Gemeinde Teistungen, erstellt 
vom Thüringer Forstamt Leinefelde, in der vorliegenden Fassung zu.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ........................................................................................  12
Nein-Stimmen:  ......................................................................................  0
Enthaltungen: ........................................................................................  2

Top 8

Beschluss - Satzung zur Regelung der Aufwandsentschädigung für die 
Ehrenbeamten und ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen
Beschluss Nr.: 5/2020
Abstimmung über den Beschluss
Der Gemeinderat der Gemeinde Teistungen beschließt die Satzung zur 
Regelung der Aufwandsentschädigung für die Ehrenbeamten und ehren-
amtlichen Feuerwehr-angehörigen, die ständig zu besonderen Dienst-
leistungen herangezogen werden, der Freiwilligen Feuerwehr der Ge-
meinde Teistungen in der vorliegenden Form (siehe Anlage). Die Satzung 
tritt rückwirkend zum 01.01.2020 in Kraft.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ........................................................................................  14
Nein-Stimmen:  ......................................................................................  0
Enthaltungen: ........................................................................................  0

Top 11

Informationen und Beschluss Zweckvereinbarung KITA mit der Gemein-
de Ferna
Beschluss Nr.: 6/2019
Abstimmung über den Beschluss
Der Gemeinderat der Gemeinde Teistungen stimmt dem Abschluss ei-
ner Zweckvereinbarung zur Übertragung der Aufgabe „Bereitstellung der 
erforderlichen Plätze in der Kindertageseinrichtung“ mit der Gemeinde 
Ferna zu.
Die Zweckvereinbarung tritt rückwirkend zum 01.01.2020 in Kraft.
Der vorliegende Entwurf der Vereinbarung wird ohne Änderungen bestätigt.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ..........................................................................................  9
Nein-Stimmen:  ......................................................................................  3
Enthaltungen: ........................................................................................  2

Teistungen, den 27.07.2020
gez. Krukenberg
Bürgermeister

Bekanntmachung der in der Sitzung des Gemeinderates 
Teistungen am 10.06.2020 gefassten Beschlüsse:

Top 3

Genehmigung der Niederschrift des öffentlichen Teils der Sitzung vom 
26.02.2020
Beschluss Nr.: 12/2020
Abstimmung über den Beschluss
Gemäß § 42 ThürKO genehmigt der Gemeinderat der Gemeinde Teistun-
gen die Niederschrift des öffentlichen Teils der Sitzung vom 26.02.2020.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ........................................................................................  10
Nein-Stimmen:  ......................................................................................  0
Enthaltungen: ........................................................................................  0

Top 4

Informationen und Beschluss - Auflösung Trink- und Abwasserzweckver-
band „Obere Hahle - Übertragung der Aufgaben auf einen neu zu grün-
denden Eigenbetrieb
Beschluss Nr.: 13/2020
Abstimmung über den Beschluss

1. Der Gemeinderat der Gemeinde Teistungen stimmt einer Auflösung des 
Trinkwasserzweckverbandes „Obere Hahle“ und des Abwasserzweck-
verbandes „Obere Hahle“ mit Wirkung zum 31.12.2020 zu. Die von der 
Gemeinde Teistungen in die Verbandsversammlungen des Trinkwas-
serzweckverbandes „Obere Hahle“ und des Abwasserzweckverbandes 
„Obere Hahle“ entsandten Verbandsräte werden beauftragt, der Auf-
lösung des jeweiligen Zweckverbandes zum 31.12.2020 zuzustimmen 
und den bisherigen Verbandsvorsitzenden zum Abwickler zu bestellen.

2. Die Gemeinde schließt mit Wirkung zum 01.01.2021 eine Zweckver-
einbarung gemäß § 47 Abs. 3 ThürKO mit der Verwaltungsgemein-
schaft Lindenberg/Eichsfeld ab und überträgt dieser darin die Aufga-
ben der Trinkwasserversorgung und der Abwasserentsorgung. Der 
Bürgermeister wird beauftragt, mit der Verwaltungsgemeinschaft eine 
entsprechende Übertragungszweckvereinbarung abzuschließen, die 
Genehmigung der Kommunalaufsicht einzuholen und die Zweckver-
einbarung im Amtsblatt öffentlich bekanntmachen zu lassen.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ..........................................................................................  9
Nein-Stimmen:  ......................................................................................  0
Enthaltungen: ........................................................................................  0

Ferna, den 11.08.2020
gez. Oberkersch
Bürgermeister

Teistungen

4. Änderungssatzung zur Satzung über die  
Erhebung wiederkehrender Beiträge für die  

öffentlichen Verkehrsanlagen der Gemeinde Teistungen 
vom 28.11.2012

Aufgrund des § 19 Abs. 1 Satz 1 der Thüringer Kommunalordnung (Thür-
KO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. 
S. 41) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Juni 2020 
(GVBl. S. 277, 278) i. V. m. § 21 b Abs. 2 Satz 1 des Thüringer Kommu-
nalabgabengesetzes (ThürKAG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 19. September 2000 (GVBl. S. 301) zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 10. Oktober 2019 (GVBl. S. 396) erlässt die Gemeinde Teistungen 
folgende Satzungsänderung:

Artikel 1
Änderungen, Ergänzungen, Neufassungen

§ 1 Wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen
wird um folgenden Absatz erweitert:
(3) Die Satzung findet ausschließlich Anwendung auf Straßenausbau-
maßnahmen, deren sachliche Beitragspflicht bis einschließlich 31. De-
zember 2018 entstanden sind.

Artikel 2
Inkrafttreten

Diese 4. Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Be-
kanntmachung in Kraft.

Teistungen, den 04.08.2020
gez. Christoph Krukenberg
Bürgermeister Gemeinde Teistungen   Siegel

Bekanntmachung der in der Sitzung des Gemeinderates 
Teistungen am 26.02.2020 gefassten Beschlüsse:

Top 3

Genehmigung der Niederschrift des öffentlichen Teils der Sitzung vom 
05.12.2019
Beschluss Nr.: 1/2020
Abstimmung über den Beschluss
Gemäß § 42 ThürKO genehmigt der Gemeinderat der Gemeinde Teistun-
gen die Niederschrift des öffentlichen Teils der Sitzung vom 05.12.2019.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ........................................................................................  11
Nein-Stimmen:  ......................................................................................  0
Enthaltungen: ........................................................................................  2

Top 4

Beschluss - Beauftragung Bürgermeister zur Umschuldung Darlehen
Beschluss Nr.: 2/2020
Abstimmung über den Beschluss
Der Gemeinderat der Gemeinde Teistungen beauftragt den Bürgermeis-
ter, Herrn Krukenberg, das Darlehen Nr. 800 100 3098 mit einem Rest-
saldo von 105.485,14 EUR (31.07.2020) zu den günstigsten Konditionen 
umzuschulden.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ........................................................................................  14
Nein-Stimmen:  ......................................................................................  0
Enthaltungen: ........................................................................................  0

Top 5

Informationen und Beschluss - Haushaltssatzung und Haushaltsplan 
20205
Beschluss Nr.: 3/2020
Abstimmung über den Beschluss
Die Gemeinde Teistungen beschließt aufgrund des § 55 der Thüringer 
Kommunalordnung - ThürKO - in der Fassung der Bekanntmachung vom 
28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 16.10.2019 (GVBl. S. 429,433), die Haushaltssatzung mit Haus-
haltsplan für das Haushaltsjahr 2020.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ........................................................................................  11
Nein-Stimmen:  ......................................................................................  3
Enthaltungen: ........................................................................................  0
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Bekanntmachung der in der Sitzung des Gemeinderates 
Wehnde am 06.05.2020 gefassten Beschlüsse:

TOP 3

Beschluss Genehmigung der Niederschrift des öffentlichen Teils der Ge-
meinderatssitzung vom 17.12.2019
Beschluss Nr. 01/2020
Abstimmung über den Beschluss
Gemäß § 42 (2) ThürKO genehmigt der Gemeinderat der Gemeinde Wehn-
de die Niederschrift des öffentlichen Teils der Sitzung vom 17.12.2019.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ..........................................................................................  7
Nein-Stimmen:  ......................................................................................  0
Enthaltungen: ........................................................................................  0

TOP 4

Beschluss Jahreshaushaltsrechnung 2019 - über- und außerplanmäßige 
Ausgaben
Beschluss Nr. 02/2020
Abstimmung über den Beschluss
Soweit noch keine Einzelgenehmigung vorliegt, werden die über- und au-
ßerplan-mäßigen Ausgaben entsprechend der Anlage vom Gemeinderat 
der Gemeinde Wehnde zur Kenntnis genommen. Mit der Abdeckung der 
Mehrausgaben durch Mehreinnahmen bzw. Einsparungen besteht Ein-
verständnis.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ..........................................................................................  7
Nein-Stimmen:  ......................................................................................  0
Enthaltungen: ........................................................................................  0

TOP 5

Beschluss Jahreshaushaltsrechnung 2019 - Feststellung des Jahres-
rechnungsergebnisses und Rechenschaftsbericht
Beschluss Nr. 03/2020
Abstimmung über den Beschluss
Der Gemeinderat der Gemeinde Wehnde nimmt die Jahreshaushalts-
rechnung 2019 und den dazugehörigen Rechenschaftsbericht nach § 81 
Abs. 4 ThürGemHV zur Kenntnis.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ..........................................................................................  7
Nein-Stimmen:  ......................................................................................  0
Enthaltungen: ........................................................................................  0

TOP 6

Beschluss Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020
Beschluss Nr. 04/2020
Abstimmung über den Beschluss
Der Gemeinderat der Gemeinde Wehnde beschließt aufgrund des § 55 
der Thüringer Kommunalordnung - ThürKO - in der Fassung der Neu-
bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16.10.2019 (GVBl. Nr. S. 429,433), die 
Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ..........................................................................................  7
Nein-Stimmen:  ......................................................................................  0
Enthaltungen: ........................................................................................  0

TOP 7

Informationen und Beschluss zum Abschluss der Zweckvereinbarung zur 
Übertragung der Aufgabe „Bereitstellung der erforderlichen Plätze in der 
Kindertageseinrichtung“
Beschluss Nr. 05/2020
Abstimmung über den Beschluss
Der Gemeinderat der Gemeinde Wehnde stimmt dem Abschluss einer 
Zweckvereinbarung zur Übertragung der Aufgabe „Bereitstellung der 
erforderlichen Plätze in Kindertageseinrichtungen“ mit der Gemeinde 
Ecklingerode zu.
Die Zweckvereinbarung tritt rückwirkend zum 01.01.2020 in Kraft.
Der vorliegende Entwurf der Vereinbarung wird ohne Änderungen bestätigt.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ..........................................................................................  7
Nein-Stimmen:  ......................................................................................  0
Enthaltungen: ........................................................................................  0

TOP 8

Beschluss - Satzung zur Regelung der Aufwandsentschädigung für die 
Ehrenbeamten und ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen
Beschluss Nr. 06/2020
Abstimmung über den Beschluss
Der Gemeinderat der Gemeinde Wehnde beschließt die Satzung zur Re-
gelung der Aufwandsentschädigung für die Ehrenbeamten und ehren-
amtlichen Feuerwehrangehörigen, die ständig zu besonderen Dienstleis-
tungen herangezogen werden, der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde 
Wehnde in der vorliegenden Form (siehe Anlage).

3. Durch die Auflösung des Trinkwasserzweckverbandes „Obere Hah-
le“ und des Abwasserzweckverbandes „Obere Hahle“ soll das der 
jeweiligen Aufgabe dienende Vermögen einschließlich der Forde-
rungen und Verbindlichkeiten nicht unter den Mitgliedsgemeinden 
auseinandergesetzt werden. Es soll als Ganzes auf die Verwal-
tungsgemeinschaft Lindenberg/Eichsfeld als Funktionsnachfolgerin 
übertragen und dort in einen Eigenbetrieb eingebracht werden. Die 
Vertreter der Gemeinde in den Verbandsversammlungen des Trink-
wasserzweckverbandes „Obere Hahle“ und des Abwasserzweckver-
bandes „Obere Hahle“ werden beauftragt, entsprechenden Vermö-
gensübertragungsverträgen zuzustimmen.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ........................................................................................  10
Nein-Stimmen:  ......................................................................................  0
Enthaltungen: ........................................................................................  0

Teistungen, den 27.07.2020
gez. Krukenberg
Bürgermeister

Wehnde

3. Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung 
wiederkehrender Beiträge für die öffentlichen  

Verkehrsanlagen der Gemeinde Wehnde  
vom 28.11.2012

Aufgrund des § 19 Abs. 1 Satz 1 der Thüringer Kommunalordnung (Thür-
KO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. 
S. 41) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Juni 2020 
(GVBl. S. 277, 278), und des § 21 b Abs. 1 Satz 2 des Thüringer Kommu-
nalabgabengesetzes (ThürKAG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 19. September 2000 (GVBl. S. 301) zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 10. Oktober 2019 (GVBl. S. 396), i.V. m. §§ 2, 7 und 7a ThürKAG in 
der bis zum 31. Dezember 2018 geltenden Fassung erlässt die Gemein-
de Wehnde folgende Satzungsänderung

Artikel 1
Änderungen, Ergänzungen, Neufassungen

§ 8 Beitragssatz
wird wie folgt geändert:

Absatz (1) wird wie folgt erweitert:
c.) Der Beitragssatz für das Erhebungsjahr 2016 beträgt

0,1844002 €/m² gewichtete Grundstücksfläche;

Artikel 2
Inkrafttreten

Diese 3. Änderungssatzung tritt rückwirkend zum 31.12.2016 in Kraft.

Wehnde, den 13.08.2020
Sieber
Bürgermeister Gemeinde Wehnde  Siegel

4. Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung 
wiederkehrender Beiträge für die öffentlichen  

Verkehrsanlagen der Gemeinde Wehnde 
vom 28.11.2012

Aufgrund des § 19 Abs. 1 Satz 1 der Thüringer Kommunalordnung (Thür-
KO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. 
S. 41) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Juni 2020 
(GVBl. S. 277, 278) i. V. m. § 21 b Abs. 2 Satz 1 des Thüringer Kommunal-
abgabengesetzes (ThürKAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
19. September 2000 (GVBl. S. 301) zuletzt geändert durch Gesetz vom 
10. Oktober 2019 (GVBl. S. 396) erlässt die Gemeinde Wehnde folgende 
Satzungsänderung:

Artikel 1
Änderungen, Ergänzungen, Neufassungen

§ 1 Wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen
Nach § 1 wird folgender Satz eingefügt:
Die Satzung findet ausschließlich Anwendung auf Straßenausbaumaß-
nahmen, deren sachliche Beitragspflichten bis einschließlich 31. Dezem-
ber 2018 entstanden sind.

Artikel 2
Inkrafttreten

Diese 4. Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Be-
kanntmachung in Kraft.

Wehnde, den 12.08.2020
Sieber
Bürgermeister Gemeinde Wehnde   Siegel
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Gilt für die Gemeinden Ferna, Tastungen und Wehnde
Thüringer Landesamt für Bodenmanagement
und Geoinformation, Gotha, den 29.07.2020
Flurbereinigungsbereich Gotha

Flurbereinigungsverfahren Kirchohmfeld, Landkreis Eichsfeld,
Az.: 1-2-0175

Schlussfeststellung

1. Gemäß § 149 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) vom 16. 
03.1976 (BGBl. I S. 546), zuletzt geändert durch Artikel 17 des Ge-
setzes vom 19.12.2008 (BGBl. I, S. 2835) wird das Flurbereinigungs-
verfahren Kirchohmfeld, Landkreis Eichsfeld mit den folgenden Fest-
stellungen abgeschlossen:
1.1. Die Ausführung nach dem Flurbereinigungsplan ist bewirkt.
1.2. Den Beteiligten stehen keine Ansprüche mehr zu, die im Flur-

bereinigungsverfahren hätten berücksichtigt werden müssen.
1.3. Die Aufgaben der Teilnehmergemeinschaft sind abgeschlossen.

2. Mit der Zustellung der unanfechtbaren Schlussfeststellung an die 
Teilnehmergemeinschaft Kirchohmfeld ist das Flurbereinigungsver-
fahren abgeschlossen und die Teilnehmergemeinschaft erloschen.

3. Der Stadt Leinefelde-Worbis werden die in § 150 FlurbG bezeichne-
ten Unterlagen zur Aufbewahrung übergeben.

Gründe:
Die Ausführung des Flurbereinigungsplanes ist in tatsächlicher und 
rechtlicher Hinsicht bewirkt. Das Liegenschaftskataster und das Grund-
buch wurden nach den Ergebnissen der Flurbereinigung berichtigt.
Die gemeinschaftlichen Anlagen sind erstellt und wurden von der Ge-
meinde in der sie liegen und die sich zur Unterhaltung dieser Anlagen 
verpflichtet hat, übernommen.
Die Kasse der Teilnehmergemeinschaft wurde geprüft und ordnungsge-
mäß abgeschlossen. Der verbleibende Restbetrag wird der Stadt Leine-
felde-Worbis zur Unterhaltung der gemeinschaftlichen Anlagen überge-
ben und die Kasse aufgelöst.
Die Voraussetzungen zur Schlussfeststellung nach § 149 FlurbG liegen 
somit vor.
Der Stadt Leinefelde-Worbis werden
• eine Ausfertigung der Zuteilungskarte,
• das Flurstücksverzeichnis Neuer Bestand,
• eine Ausfertigung des textlichen Teiles des Flurbereinigungsplanes,
• die Nachweise des Neuen Bestandes ohne Belastungsblätter, die 

gemeinschaftliche und öffentliche Anlagen einschließlich solcher 
auf Privatgrundstücken nachweisen,

• eine Abschrift der Schlussfeststellung
übersandt.
Die Teilnehmergemeinschaft hat ihre Aufgaben abgeschlossen. Sie wird 
mit Unanfechtbarkeit der Schlussfeststellung aufgelöst.
Die beteiligten Behörden und Körperschaften des öffentlichen Rechts er-
halten jeweils eine Abschrift der Schlussfeststellung.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Schlussfeststellung kann innerhalb einer Frist von einem 
Monat nach dem ersten Tag der öffentlichen Bekanntmachung Wider-
spruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Nieder-
schrift beim

Thüringer Landesamt für Bodenmanagement
und Geoinformation,
Flurbereinigungsbereich Gotha
Hans-C.-Wirz-Str. 2
99867 Gotha

einzulegen.
Wird der Widerspruch schriftlich eingelegt, ist die Widerspruchsfrist (Satz 
1) nur gewahrt, wenn der Widerspruch noch vor Ablauf dieser Frist bei 
der Flurbereinigungsbehörde eingegangen ist.

im Auftrag
VD Volker Hartmann
Referatsleiter - Siegel -

Die Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2020 in Kraft.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ..........................................................................................  7
Nein-Stimmen:  ......................................................................................  0
Enthaltungen: ........................................................................................  0

TOP 9

Beschluss - Neufassung der Satzung über die Freiwilligen Feuerwehr der 
Gemeinde Wehnde (Feuerwehrsatzung)
Beschluss Nr. 07/2020
Abstimmung über den Beschluss
Der Gemeinderat der Gemeinde Wehnde beschließt die Neufassung der 
Satzung über die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Wehnde in der 
vorliegenden Form. Die Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung 
in Kraft.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ..........................................................................................  7
Nein-Stimmen:  ......................................................................................  0
Enthaltungen: ........................................................................................  0

TOP 10

Beschluss - zur Satzung über den Kostenersatz und die Gebührenerhe-
bung für Hilfe- und Dienstleistungen der Freiwilligen Feuerwehr
Beschluss Nr. 08/2020
Abstimmung über den Beschluss
Der Gemeinderat der Gemeinde Wehnde beschließt die Satzung über 
den Kostenersatz und die Gebührenerhebung für Hilfe- und Dienstleis-
tungen der Feuerwehr in der vorliegenden Form. Die Satzung tritt am 
Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ..........................................................................................  7
Nein-Stimmen:  ......................................................................................  0
Enthaltungen: ........................................................................................  0

TOP 11

Informationen und Beschluss zur Auflösung des Trink- und Abwasser-
zweckverbandes „Obere Hahle“ und Bildung eines Eigenbetriebes
Beschluss Nr. 09/2020
Abstimmung über den Beschluss

1. Der Gemeinderat der Gemeinde Wehnde stimmt einer Auflösung 
des Trinkwasserzweckverbandes „Obere Hahle“ und des Abwas-
serzweckverbandes „Obere Hahle“ mit Wirkung zum 31.12.2020 
zu. Die von der Gemeinde Wehnde in die Verbandsversammlungen 
des Trinkwasserzweckverbandes „Obere Hahle“ und des Abwas-
serzweckverbandes „Obere Hahle“ entsandten Verbandsräte wer-
den beauftragt, der Auflösung des jeweiligen Zweckverbandes zum 
31.12.2020 zuzustimmen und den bisherigen Verbandsvorsitzenden 
zum Abwickler zu bestellen.

2. Die Gemeinde schließt mit Wirkung zum 01.01.2021 eine Zweckver-
einbarung gemäß § 47 Abs. 3 ThürKO mit der Verwaltungsgemein-
schaft Lindenberg/Eichsfeld ab und überträgt dieser darin die Aufga-
ben der Trinkwasserversorgung und der Abwasserentsorgung. Der 
Bürgermeister wird beauftragt, mit der Verwaltungsgemeinschaft eine 
entsprechende Übertragungszweckvereinbarung abzuschließen, die 
Genehmigung der Kommunalaufsicht einzuholen und die Zweckver-
einbarung im Amtsblatt öffentlich bekanntmachen zu lassen.

3. Durch die Auflösung des Trinkwasserzweckverbandes „Obere Hah-
le“ und des Abwasserzweckverbandes „Obere Hahle“ soll das der 
jeweiligen Aufgabe dienende Vermögen einschließlich der Forde-
rungen und Verbindlichkeiten nicht unter den Mitgliedsgemeinden 
auseinandergesetzt werden. Es soll als Ganzes auf die Verwal-
tungsgemeinschaft Lindenberg/Eichsfeld als Funktionsnachfolgerin 
übertragen und dort in einen Eigenbetrieb eingebracht werden. Die 
Vertreter der Gemeinde in den Verbandsversammlungen des Trink-
wasserzweckverbandes „Obere Hahle“ und des Abwasserzweckver-
bandes „Obere Hahle“ werden beauftragt, entsprechenden Vermö-
gensübertragungsverträgen zuzustimmen.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  ..........................................................................................  7
Nein-Stimmen:  ......................................................................................  0
Enthaltungen: ........................................................................................  0

Wehnde, den 12.08.2020
gez. Sieber
Bürgermeister
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